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P� egebedürftige Senior/-innen
in der Praxis
Medizinisch sinnvolle Konzepte, praxisnah umgesetzt und wirtschaftlich pro� tabel

Fragen Sie routinemäßig nach dem Pfl egegrad bzw. 
nach einer Ein gliede rungs hilfe: Rund 5,7 Millionen 
Pa tienten in Deutschland haben einen Pfl egegrad 
und ca. 1 Millionen eine Eingliederungshilfe und sind 
damit anspruchsberechtigt für besondere zahnärzt-
liche Leistungen nach § 22a SGB V. 

Angenommen, Sie behandeln den Querschnitt der 
bundesdeutschen Bevölkerung, ist jeder 14. Patient 
in Ihrer Praxis anspruchsberechtigt.

Ein Pfl egegrad oder auch eine Eingliederungshilfe ist 
nicht immer offensichtlich und wird regelmäßig nicht 
aktiv angegeben. Explizites Nachfragen nach einem 
Betreuer, Pfl egegrad, einer Eingliederungshilfe oder 
einer Schwerbehinderung im Anamnesebogen ist 
sinnvoll (Abb. 1). Ebenso wichtig sind Angehörige, 
der Hausarzt, eine Medikamentenliste und potenzi-
elle Allergien. 

Eine Abfrage der vorhandenen Erkrankungen ist oft 
weniger zielführend und ungenau. Ein Konzil des 
Hausarztes ist dabei sicher sinnvoller.

Vier Punkte zum Umgang mit vulnerabler 
Klientel in Ihrer Praxis

Abb. 1: Anamnesebogen mit Abfrage des Pfl egegrades.

Abb. 2: BEMA 174a, Individueller Mundgesundheits status und Mund-

gesundheitsplan.

Ein Beitrag von Dr. med. dent. Dirk Bleiel

1

2

wissenschaft und fortbildung

54 BZB April 2026



2

3

Auf welche Leistungen hat denn 
diese vulnerable Gruppe Anspruch? 

Patienten mit Pflegegrad oder mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz haben 
Anspruch auf die Erstellung eines Mund-
gesundheitsstatus auf einem gesonder-
ten Formblatt und eines individuellen 
Mundgesundheits planes zweimal im Jahr 
(BEMA 174 a; Abb. 2).

Mit der Statuserstellung soll den Ange-
hörigen oder den Pfl egekräften der tat-
sächliche Zustand der Mundhöhle ver-
mittelt werden. Im nächsten Schritt wird 
beschrieben, welche Maßnahmen mit 
welcher Unterstützung die Mundhygiene 
verbessern können. Hier können zum 
Beispiel elektrische Zahnbürsten oder 
Zahnpasten empfohlen werden.

In einem dritten Schritt werden weitere 
noch notwendige koordinative Schritte 
fest gelegt. Das erleichtert die weitere Pla-
nung und Umsetzung der defi nierten 
Maß nahmen.

Zusätzlich kann im Kalenderjahr zweimal 
der Zahnstein entfernt werden (BEMA 
107a) und die Mundhygiene demons-
triert werden (BEMA 174b).

Diese Leistungen sind budgetfrei und sol-
len dazu beitragen, die regelmäßig schlech-
ten zahnärztlichen Befunde und die Ver-
sorgung zu verbessern. 

Verkürzte PAR-Strecke

Patienten mit Anspruchsberechtigung 
nach § 22a SGB V können an der neuen 
PAR-Strecke seit 2021 teilhaben. 

Dabei wurde die PAR-Behandlung für 
diese Gruppe an die besonderen Bedarfe 
dieser Gruppe angepasst. Es ist im Ver-
gleich zur der gewöhnlichen PAR-Strecke 
keine Genehmigung der Krankenkasse 
notwendig (Abb. 3). Die Behandlung 
muss lediglich angezeigt werden und 
kann im Besonderen zum Beispiel auch 
in Vollnarkose in einer Sitzung stattfi n-
den (Abb. 4).

Dabei wird der Handlungsbedarf durch 
eine Taschenmessung pro Zahn mesial Abb. 3: Verkürzte PAR-Strecke.
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Abb. 4: Anzeige der verkürzten PAR-Strecke. – 

Abb. 5: Unterstützende Parodontitistherapie 

der verkürzten PAR-Strecke.

und distal festgehalten. Es sind keine 
BOP-Dokumentation und auch keine 
Röntgenaufnahme zwingend erforder-
lich. Entsprechend erfolgt auch keine 
Festlegung des Stagings oder Gradings. 
Nach erfolgter antiinfektiöser Therapie 
(AIT) können auch Leistungen der unter-
stützenden Parodontitistherapie (UPT) er-
bracht werden: zweimal im Jahr können 
die Positionen UPT c, d und bei entspre-
chenden Taschentiefen auch die UPT e 
und f durchgeführt werden. Wenn Sie 
zusätzlich wie oben beschrieben zweimal 
im Jahr den Zahnstein entfernen (BEMA 
107a), können Sie diese vulnerablen Pa
tienten alle drei Monate zahnmedizinisch 
nachhaltig und konzeptionell sinnvoll be-
treuen (Abb. 5).

Im Übrigen sind alle hier beschrieben 
Leistungen nicht budgetiert.
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Abb.6: Entscheidungshilfe mobile Prothetik.

Abb. 7: Aufsuchende zahnmedizinische Betreuung: am besten mit Ihrer Zahnmedizinischen 

Fachangestellten.
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Aufsuchende Zahnmedizin

Die älteren Menschen haben sowohl in 
der Häuslichkeit als auch in der Pfl ege-
einrichtung mit zunehmender Gebrech-
lichkeit selten oder gar nicht mehr die 
Möglichkeit zur Behandlung in der Praxis. 
Zudem besteht ein gesteigerter Behand-
lungsbedarf der immer älter werdenden 
Menschen mit mehr verbliebenen Rest-
zähnen, komplexen Versorgungen und 
weniger Totalprothetik. In keiner an de-
ren Bevölkerungsgruppe in Deutschland 
sind die zahnmedizinischen Befunde so 
schlecht und der Handlungsbedarf so groß.

Hieraus ergibt sich in zunehmendem 
Maße die Notwendigkeit der aufsuchen-
den Betreuung. Die Betreuung und Ver-
sorgung dieser Klientel ist das größte 
Wachstumsfeld in der Zahnmedizin.

Zuschlags- und Besuchspositionen, Wege-
geld erhöhen die Attraktivität der mobilen 
Zahnmedizin. Auch im kleinen Rahmen 
ohne große Investitions- und Geräteauf-
wand sind Hausbesuche möglich. Mit ge-
ringem instrumentellem Aufwand kön-
nen zum Beispiel viele prothetische 
Therapien umgesetzt werden (Abb. 6). 

Ein zusätzlicher mobiler Motor und eine 
Absaugvorrichtung ermöglichen die oben 
beschriebene PAR-Strecke auch vor Ort 
(Abb.7).

Der Verfasser des Textes pflegt keinerlei 
wirtschaftliche oder persönliche Verbin-
dung zu den genannten Unternehmen.
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